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§ 81 WRG 1959 Nachträgliche
Einbeziehung.

 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

(1) Im Einvernehmen zwischen der Genossenschaft und den betre enden Eigentümern (Berechtigten) können

Liegenschaften oder Anlagen auch nachträglich einbezogen werden.

(2) Die Genossenschaft ist verp ichtet, soweit der Zweck der Genossenschaft nicht geändert wird, benachbarte oder

im Bereich des genossenschaftlichen Unternehmens be ndliche Liegenschaften und Anlagen auf Antrag ihres

Eigentümers oder Berechtigten nachträglich einzubeziehen, wenn ihnen hiedurch wesentliche Vorteile und den

bisherigen Mitgliedern keine wesentlichen Nachteile erwachsen können.

(3) Die Genossenschaft ist berechtigt, von den neu hinzukommenden Mitgliedern einen angemessenen Beitrag zu den

bisherigen Aufwendungen sowie die vorherige Entrichtung der ihr durch den Anschluß etwa verursachten besonderen

Kosten zu verlangen.

In Kraft seit 11.08.2001 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 81 WRG 1959 Nachträgliche Einbeziehung.
	WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959


